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Pendo Kenia e.V.
Das Jahr verging im Flug und schon findet man sich in der Weihnachtszeit. So sehr wie 
wir sie mit allem Drum & Dran auch lieben – eine so wirklich „Stade Zeit“ ist sie kaum. 
Besonders die Suche nach all den Geschenken raubt vielen den letzten Nerv. Wer findet 
sich nicht alljährlich in der Situation wieder, den Lieben auf den letzten Drücker noch das 
passende Geschenk besorgen zu müssen? 

So sehr uns die Personen auch am Herzen 
liegen, alle Jahre wieder grübelt man über die 
richtige Geschenkidee. Dann die große Frage: 
Was wünschst Du dir eigentlich zu Weihnach-
ten? Ich gebe zu, bei dieser Frage überlege 
ich lange. Eigentlich habe ich alles und bin 
zufrieden, aber irgendetwas fällt einem 
immer ein. Und falls alle Stricke reißen, gibt 
es ja noch Gutscheine. Das ist praktisch und 
gibt einem mehr Zeit darüber nachzudenken, 

was man eigentlich braucht... Denn haben 
wir nicht eigentlich alles was wir brauchen?

Eigentlich fehlt es uns doch an nichts 
Materiellem
Aber warum geht das Geschenk eigentlich 
an jemanden, der doch alles hat? Sollte es 
nicht lieber an die gehen, die wirklich etwas 
benötigen? Aber an wen oder wohin schenke 
ich dann?

An dieser Stelle möchte ich Ihnen kurz 
unsere Arbeit vorstellen: Seit 5 Jahren sind 
wir nun dabei Schulen für hilfsbedürftige 
Kinder in Kenia aufzubauen. Hierbei achten 

Bei der Vermögensnachfolge wird oft 
vergessen, was mit dem elektroni-
schen Erbe geschehen soll. Denn so 
gut die Vererbung von Gegenständen 
und Finanzen geregelt ist, so unklar 
ist oft die Frage, wie Hinterbliebene 
mit dem digitalen Nachlass eines 
Verstorbenen umgehen sollen. Vor 
allem dann, wenn Passwörter nicht 
auffindbar sind und Konzerne im 
Ausland nicht bereit sind, zu koope-
rieren.
Ein weiterer Schwerpunkt dieser 
Ausgabe befasst sich mit dem Thema 
Arbeitsrecht. Etwa mit der Frage, 
warum der Begriff „frischgebacken“ in 
einer Stellenanzeige zu Schadenser-
satzansprüchen führen kann. Oder ob 
eine außerordentliche Kündigung bei 
einem extrem langen Krankenstand 
von bis zu 18 Wochen möglich ist.
Die Seiten dieses Journals reichen bei 
weitem nicht aus, um alle Feinheiten 
der besprochenen Fälle und Gesetze 
zu berücksichtigen. Kontaktieren Sie 
uns, wenn Sie zu einem der Artikel 
mehr wissen möchten. 
Falls wir uns vor der Weihnachts-
zeit allerdings nicht mehr sprechen, 
möchten wir Ihnen bereits jetzt frohe 
Festtage wünschen!
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▸ wir besonders auf die Nachhaltigkeit der 
Projekte. Das heißt, wir sorgen nicht nur 
dafür, dass die Kinder eine Möglichkeit auf 
Bildung haben, sondern wir arbeiten mit 
den Communities vor Ort zusammen, in dem 
wir Land zur Bewirtschaftung und zahlreiche 
Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten. Ein 
rundes Konzept, in dem wir gemeinsam mit 
Klein und Groß den Weg aus der Armut in die 
Selbstständigkeit gehen. 

Im Moment sind wir dabei, die erste 
ECO-School in Kenia zu bauen. Am 16.1.2017 
ist Baustart! Detaillierte Informationen 
über unsere Arbeit finden Sie auf unserer 

Webseite www.pendo-kenia.org oder gerne 
persönlich im Austausch mit mir: j.reiche@
pendo-kenia.org. Aber hier an dieser Stelle 
möchte ich Ihnen einen Vorschlag machen. 
Sollten Sie noch nicht wissen, was sie zu 
Weihnachten schenken, so lade ich Sie ein, 
dieses Weihnachten etwas ganz Beson-
deres zu tun. Spenden Sie an unser Projekt 
„Mahenzo goes Green“ und ermöglichen 
Sie somit rund 400 Kindern eine Schul-
bildung. Schenken Sie Hoffnung, Glaube, 
Liebe, Vertrauen, Möglichkeiten und vor 
allem Freude! 
Jessica Reiche 

BETRIEBSWIRTSCHAFT

Immer flüssig 
bleiben
Wird es finanziell eng, ist es oft schon 
zu spät. Die vorausschauende Planung 
und Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist 
deshalb eine der wichtigsten Manage-
mentaufgaben überhaupt.

ARBEITSRECHT 

Frischgebacken ist diskriminierend
Die Suche nach einem Bewerber, der gerade frischgebacken aus einer kauf männischen 
Ausbildung kommt, ist laut Landesarbeitsgericht Düsseldorf diskriminierend. 

Ein Reiseinformationsportal mit 400 Mitar-
beitern schrieb eine Stelle als Junior Sachbe-
arbeiter in der Buchhaltung aus. Die Anzeige 
begann mit der oben genannten Formulie-
rung und war auch sonst durch einen sehr 
lockeren Stil geprägt. Etwa bei der Beschrei-
bung des Arbeitskli-
mas: „Das erwartet 
Dich: ein gefüllter 
Bierschrank...“. Ein 
36-jähriger bewarb 
sich und wurde gar 
nicht zum Gespräch 
eingeladen. Er 
klagte daraufhin 
gegen die Firma 
mit der Begrün-
dung, wegen seines 
Alters diskriminiert 
worden zu sein. 
Die Richter gaben 
ihm Recht und 
sprachen ihm € 2.750 Schadensersatz zu.  
Das Unternehmen bestritt es, den Bewerber 
auf Grund seines Alters abgelehnt zu haben. 
Ziel der Mitarbeitersuche sei es gewesen, 
einen Mitarbeiter einzustellen, der noch 
wenig Berufserfahrung besitzt und deswe-
gen besser in die Abläufe des Unternehmens 
eingegliedert werden könne. Dies wäre auch 
bei einem älteren Bewerber möglich, der als 
Quereinsteiger seine Ausbildung erst später 
abgeschlossen hat. Die Wortwahl „frischge-
backen“ sollte die Anzeige nur möglichst 
sympathisch wirken lassen. 

Kein Rechtfertigungsgrund
Zwar erkannte das Gericht an, dass das Kri-
terium „Berufsanfänger“ nicht direkt auf das 
Alter abstellt und deshalb keine unmittelbare 
Benachteiligung darstelle. Jedoch sei eine 
größere Berufserfahrung typischerweise mit 

steigendem Alter 
verbunden, sodass 
die Anzeige eine 
mittelbare Diskri-
minierung darstellt. 
Eine solche verstößt 
zwar nicht per se 
gegen das Gesetz. 
Das ausschrei-
bende Unterneh-
men muss jedoch 
Gründe nennen, 
die das Kriterium 
rechtfertigen. Der 
Wunsch nach einem 
formbaren Bewer-

ber reichte dem Gericht nicht aus. Auch die 
allgemeine Struktur des Unternehmens mit 
einem Durchschnittsalter von 27 Jahren zählte 
nicht als Grund. Es blieb dabei: Die Ableh-
nung des Bewerbers war diskriminierend.

Ausblick: Zulässig ist die Konzentration auf 
junge Arbeitnehmer  laut Gericht nur bei Po-
sitionen, für die noch frische Kenntnisse aus 
der Ausbildung erforderlich sind. Das kann 
bei technischen Aufgaben der Fall sein oder 
bei solchen, die einen wissenschaftlichen 
Bezug haben. ■

Liquide zu sein, bedeutet die immerwäh-
rende Fähigkeit, seinen laufenden Ver-
pflichtungen nachkommen zu können. 
Klar ist das Kontokorrentkonto bei der Bank 
dafür da, Spitzen zwischen Zahlungsein- 
und -ausgängen auszugleichen. Wenn 
der eingeräumte Kontokorrentkredit aber 
immer zu 90 % ausgeschöpft ist oder Über-
ziehungen die Regel darstellen, klingeln 
auch bei der Hausbank alle Warnglocken. 

Das richtige Bankgespräch
Es sollte nicht erst nach Aufforderung 
durch die Bank, sondern am besten von 
sich aus und im Vorhinein erfolgen. Ehr-
lichkeit währt hier am längsten. Das Aufzei-
gen der betrieblichen Schwachstellen und 
offene Gespräche mit der Bank sind ein 
erster wichtiger Schritt zur Verbesserung. 
Aktualität im Schreiben von Ausgangsrech-
nungen, das rechtzeitige Nachhaken bei 
säumigen Kunden, zeitnahe Anforderung 
von Anzahlungen sind oft  vernachlässigte 
Themen, die hier zu Tage treten und ver-
bessert werden müssen. Die Vorlage aktu-
eller Vergangenheitszahlen ist ein Muss, 
ohne die man in kein Bankgespräch gehen 
sollte. Will man die Bank von einer Erweite-
rung des Kontokorrents überzeugen, geht 
das nicht ohne Vorlage einer Zukunfts-
planung. Das ist keine Hexerei und sollte 
deshalb angegangen werden. Lassen Sie 
sich dabei von uns unterstützen. Wenn mal 
eine Planung eingerichtet ist, wird man sie 
nie mehr missen mögen. Und sie ist ein 
Zeichen für absolute Professionalität. ■ 
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MIETRECHT 

Nebenkosten 
richtig abrechnen
Eine Betriebskostenabrechnung 
ist nach einer Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs (BGH) auch 
dann formell ordnungsgemäß, 
wenn der Vermieter den Gesamtbe-
trag, der auf die Mieter umgelegt 
wird, zuvor um nicht umlagefähige 
Posten bereinigt hat. 

Die Klägerin ist Vermieterin einer 
aus mehreren Gebäuden beste-
henden Wohnanlage. Sie hatte von 
einer Mieterin eine Nachzahlung von 
Nebenkosten verlangt. Diese hatte 
aber die Zahlung verweigert und 
behauptet, die Abrechnung sei nicht 
ordnungsgemäß, weil die Beträge in 
der Abrechnung Gesamtbeträge aus-
wiesen, die um nicht umlagefähige 
Kosten schon bereinigt waren.

Lockerung der Rechtsprechung
Der BGH stellt in seinem Urteil klar, 
dass er seine Rechtsprechung zur 
Unwirksamkeit bereinigter Gesamt-
kosten aufgegeben hat. Nach die-
ser führte die Angabe bereinigter 
Gesamtkosten zur formellen Unwirk-
samkeit der Nebenkostenabrech-
nung. Der BGH lässt es nun ausrei-
chen, wenn nur die Gesamtkosten 
ausgewiesen werden, die letztlich 
auf den Mieter umgelegt werden. An 
die Abrechnung der Nebenkosten 
seien keine zu hohen Anforderun-
gen zu stellen. Die Interessen seien 
in einen angemessenen Ausgleich 
zu bringen. Dabei sei das Interesse 
des Mieters auf eine übersichtliche 
Gestaltung der Abrechung genauso 
zu berücksichtigen wie das des Ver-
mieters, den Verwaltungsaufwand in 
vertretbaren Grenzen zu halten.

Fazit: Eine Benachteiligung für den 
Mieter ist nicht erkennbar, denn wer 
sich über die Details seiner Abrech-
nung informieren möchte, hat einen 
Anspruch auf Einsicht in die Abrech-
nungsunterlagen. ■

DATENSCHUTZ 

WhatsApp im 
Unternehmen
Schnelles Kommunizieren schätzt jeder, 
egal ob mit Familie und Freunden oder im 
Unternehmen. Die Nutzung von WhatsApp 
mit Kunden und Geschäftspartnern ist 
jedoch datenschutzrechtlich bedenklich. 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist beson-
ders kritisch, dass WhatsApp auf die Kon-
takte des Handys zugreift, um diese sei-
ner WhatsApp-Kontaktliste hinzuzufügen. 
Dabei greift der Dienst sowohl auf Kontakte 
anderer WhatsApp-Nutzer als auch auf sol-
che zu, die die App nicht nutzen. Zudem 
holt sich WhatsApp in den AGB die Zustim-
mung des Nutzers, dass er zur Weitergabe 
der Nummern autorisiert ist. 

Ein Unternehmen darf das aber nur,  
wenn es zuvor die Einwilligung seines 
Kunden eingeholt hat. 

Datensammlung trotz Verschlüsselung 
Bedenklich ist auch, dass die Nachrichten 
selbst Informationen enthalten können, 
die datenschutzrechtlich geschützt sind. 
Zwar verspricht WhatsApp seit einiger 
Zeit, seine Nachrichten zu verschlüsseln, 
sodass der Text der Nachrichten nicht 
ausgelesen werden kann. Das ändert 
jedoch nichts daran, dass die App wei-
terhin fleißig die Metadaten seiner Nut-
zer sammelt. Metadaten sind Daten dar-
über, wer, wann, mit wem Kontakt hat. 

Besonders den Berufsgruppen, die einer 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen, wird 
oft  von einer WhatsApp-Nutzung abge-
raten. Aber auch anderen Unternehmen 
sollte bewusst sein, dass sie mit WhatsApp 
sensible Daten ihrer Kunden preisgeben und 
das womöglich rechtliche Konsequenzen 
nach sich ziehen kann. ■

ARBEITSRECHT 

Ein sinnentleertes 
Arbeitsverhältnis
Die Prognose einer Arbeitsunfähigkeit 
von bis zu 18 Wochen im Jahr rechtfertigt 
noch keine außerordentliche Kündigung. 
Zu diesem Ergebnis kam das Landesar-
beitsgericht Berlin (Az. 15 Sa 825/13) 
und gab einer Arbeitnehmerin Recht, die 
gegen ihre Kündigung klagte.

Eine Arbeitnehmerin war seit 1981 in einer 
Firma tätig und in den letzten Jahren  zuneh-
mend arbeitsunfähig. Teilweise war sie sogar 
mehr als 26 Wochen in Folge krank. Nach ver-
schiedenen Gesprächen, in denen sie keinen 
Termin bezüglich der Wiederaufnahme ihrer 
Arbeit mitteilen konnte, wurde ihr unter Ein-
haltung aller Bestimmungen außerordent-
lich gekündigt. Ihre dagegen gerichtete Klage 
wurde zunächst abgewiesen. Das Gericht sah 
die Prognose, nach der sie auf unbestimmte 
Dauer arbeitsunfähig sein würde, als ausrei-
chenden Kündigungsgrund an. Auf Grund der 
Prognose einer dauerhaften Forterkrankung 
sei das Arbeitsverhältnis als sinnentleert ein-
zustufen. Auch berücksichtigte das Gericht 
die weiterhin zu erwartenden Entgeltfortzah-
lungskosten und stufte die Beeinträchtigung 
der betrieblichen Interessen des Arbeitge-
bers als überwiegend ein. 

Häufige Erkrankung nicht ausreichend
Dieses Ergebnis wollte die Arbeitnehmerin 
nicht akzeptieren und ging in Berufung. Das 
nun zuständige Landesarbeitsgericht gab 
der Klägerin Recht. Die Richter teilten nicht 
die Auffassung der ersten Instanz, nach der 
mit einer Einsatzfähigkeit der Klägerin nicht 
mehr zu rechnen sei. Sie verwiesen darauf, 
dass eine Arbeitsunfähigkeit in Folge einer 
Krankheit nur in eng begrenzten Fällen eine 
außerordentliche Kündigung rechtfertigen 
könne. Häufige Erkrankungen sind zwar 
ein Indiz für eine entsprechende zukünf-
tige Entwicklung. Die Fehlzeiten müssen 
jedoch zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung des Arbeitgebers führen. Dies ist laut 
Gericht auch bei einem Zeitraum von bis zu 
18 Wochen im Jahr noch nicht der Fall. 

Fazit: Erst wenn ein Arbeitsverhältnis als 
quasi sinnentleert eingestuft werden kann, 
kann wegen der in Zukunft zu erwartenden 
Arbeitsunfähigkeit gekündigt werden. Dies 
ist im realen Leben leider schneller der Fall, 
als es vor Gericht anerkannt wird. ■
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BETRIEBSPRÜFUNG

Wenn das Finanzamt schätzt
Das oberste deutsche Steuergericht hatte über die Rechtmäßigkeit einer von  Finanz-
behörden durchgeführten Schätzung von Besteuerungsgrundlagen zu entscheiden.

Eine GmbH betrieb eine Schlachterei. Im 
Rahmen einer Betriebsprüfung wurde fest-
gestellt, dass die Firma keinerlei Aufzeich-
nungen über Sachentnahmen der Gesell-
schafter hatte. Es ist allgemein üblich und 
entspricht auch der allgemeinen Lebens-
erfahrung, dass sich die Inhaber aus dem 
vorhandenen Lager bedienen und den 
Bedarf an Fleischerei- und Wursterzeugnis-
sen für sich und die nähere Familie daraus 
decken. Und es ist auch allgemein üblich, 
dass über die einzelnen Entnahmen selten 
Aufzeichnungen geführt werden. Deshalb 
setzte ein Prüfer steuererhöhend Warenent-
nahmen an und zwar nach der amtlichen 
Richtsatzsammlung. Dabei berücksichtigte 
er die Anzahl der Familienmitglieder und 
das Alter der zugehörigen Kinder. Das war 
den Inhabern zu viel und sie klagten dage-
gen. Der Fall ging bis zum Bundesfinanzhof. 

Richtsatzsammlung  
nicht stur anwendbar
Die Richter stellten fest, dass die Voraus-
setzungen für eine Schätzung von Besteu-

erungsgrundlagen vorgelegen hatten. Die 
Schätzung war auch verfahrensrechtlich 
einwandfrei zustande gekommen. Jedoch 
sind nach ihrer Auffassung bei einer Schät-
zung alle Umstände zu berücksichtigen, 
die für die Feststellung der Grundlagen von 
Bedeutung sind. 

Die Finanzbehörde hatte bei der Berech-
nung der Entnahmen aber nur stur die steu-
erlichen Richtsätze angewandt ohne zu 
berücksichtigen, dass die unentgeltlichen 
Wertabgaben nicht höher sein können als 
der dazugehörige Wareneinkauf. Deshalb 
würde laut Gericht die vorgenommene 
Schätzung allein aufgrund der amtlichen 
Tabellen in diesem Fall zu einer offensicht-
lich unzutreffenden Besteuerung führen. 
Das war Grund dafür, die Bindungswir-
kung der Richtsatzsammlung entfallen zu 
lassen. 

Fazit: Manchmal ist es mühsam, logisch 
erscheinende Sachverhalte bei Behörden 
so anzubringen, dass daraus richtige steu-
erliche Schlüsse gezogen werden. ■

ERBRECHT 

An den digitalen 
Nachlass denken 
Heute produziert und verwaltet jeder 
eine Unmenge an Daten. Neben 
E-Mails und SMS sind dies vor allem 
Daten in sozialen Netzwerken sowie 
gespeicherte Dokumente und Fotos auf 
Festplatten und Clouds. Was mit diesen 
nach dem Ableben passiert, ist rechtlich 
schwierig. Ein paar Gedanken zu diesem 
Thema sind deshalb lohnenswert.

93 % der deutschen Internetnutzer treffen 
nach einer Studie des Internet Branchen-
verbandes Bitkom keine Vorkehrungen, 
was nach ihrem Tod mit ihren Daten pas-
sieren soll. Das ist insofern problema-
tisch, da das Erbrecht zwar gesetzliche 
Regelungen für den Übergang von mate-
riellen Sachen und Rechten vorsieht, aber 
noch keine Gesetze für die Vererbbarkeit 
von Daten existieren. Bei Daten, die nicht 
auf einem lokalen Datenträger wie einer 
Festplatte, einer CD oder einem USB-Stick 
gespeichert sind, geht das Eigentum 
daher nicht automatisch auf den Erben 
über.

Das Internet vergisst nichts
Nur wenige Anbieter sozialer Netzwerke 
wie Facebook oder Xing löschen ein Profil 
nach dem Tod des Nutzers automatisch. 
Zwar könnten die Hinterbliebenen den 
Account sperren oder löschen, jedoch 
benötigen sie hierfür die Zugangsdaten. 
Wer aber zeitlebens seine Passwörter 
nur selbst verwaltet, lässt seine Hinter-
bliebenen oft ahnungs- und zugriffslos 
zurück. Denn ausländische Unternehmen 
wie Facebook geben die Zugangsdaten 
meist nicht an die Angehörigen heraus.

Tipp: Eine Vorsorge ist möglich. Auch Nota-
re und Testamentsvollstrecker stehen hier-
für zur Verfügung. Ein digitales Testament 
steht jedoch mit einem wichtigen Punkt 
in Widerspruch: Wer seine Daten sicher 
schützen will, sollte seine Passwörter re-
gelmäßig ändern. Aber auch hierfür gibt es 
Lösungen, wie die Speicherung der aktuel-
len Passwörter auf einem verschlüsselten 
Datenträger. Das Passwort für diesen er-
hält nur die Vertrauensperson, am besten 
mit Anweisungen des Verstorbenen, wie 
mit seinen Daten verfahren werden soll. ■

Frohe 
Weihnachten

und viel Erfolg 
im Jahr 2017
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